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Unterrichtung 
durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung zur Förderung der Seeschiffahrt in Deutschland 

- Konzept zur Behandlung der Unternehmen der deutschen Seeschiffahrt 
und der Seeleute auf Schiffen unter deutscher Flagge - 

1. Die Seeverkehrspolitik der Bundesregierung trägt 
zum Erhalt Deutschlands als Reedereistandort zur 
Zeit durch Finanzbeiträge, Steuervergünstigun-
gen und das Internationale Seeschiffahrtsregister, 
das die Besetzung bestimmter Bordpositionen mit 
ausländischen Seeleuten zu Héimatlohnheuern er-
laubt, bei. Damit soll die Wettbewerbsfähigkeit 
der deutschen Handelsflotte gestärkt und den 
Ausflaggungstendenzen entgegengewirkt wer-
den. Mit diesen Maßnahmen wurde im Durch-
schnitt der vergangenen Jahre eine moderne und 
leistungsfähige Handelsflotte unter deutscher 
Flagge mit rd. 750 Seeschiffen, einer Gesamtton-
nage von rd. 5,5 Mio. BRZ und einem Bordper-
sonal von rd. 14 500 Seeleuten, davon rd. 10 000 
Deutschen vor allem im Offiziersbereich -, er-
halten (Einzelangaben siehe Anlage). 

Die Bundesregierung trägt mit diesen Maßnah-
men der Bedeutung der Handelsflotte für Deutsch-
land als führende Außenhandelsnation und für 
die Wirtschaft der Küstenregion, einschließlich der 
Werften und Seehäfen, und zur Erhaltung des ma-
ritimen Know-hows Rechnung. Mit der Förderung 
einer Seeschiffahrt unter der eigenen Flagge trägt 
sie auch zur Verbesserung des internationalen 
Schiffssicherheitsniveaus und des maritimen Um-
weltschutzes bei. 

2. Die Rahmenbedingungen der Seeschiffahrt in 
Deutschland müssen angesichts der internationa-
len und der europäischen Entwicklungen neu be-
stimmt werden. Eine Reihe europäischer Länder 
hat mit fiskalischen ùnd anderen Maßnahmen An-
reize für die Ansiedlung von Seeschiffahrtsunter-
nehmen geschaffen, die auch für die deutsche 

Seeschiffahrt - über die Option des Führens frem-
der Flaggen hinaus - Standortverlagerungen in-
nerhalb der EU bzw. des Europäischen Wi rt

-schaftsraums attraktiv machen. Vor allem die Nie-
derlande haben mit einem Tonnagesteuersystem, 
Lohnkostenzuschüssen und der Flexibilisierung 
der Schiffsbesetzung Maßnahmen getroffen, die 
eine Sogwirkung in Europa ausüben. Dieser An-
satz wird durch die neue Leitlinie der EU-Kommis-
sion über die staatlichen Beihilfen im Seeverkehr 
gestützt. Diese will sichere und wettbewerbsfä-
hige Handelsflotten in Europa und die Beschäfti-
gung einer möglichst großen Zahl von europäi-
schen Seeleuten fördern. Dazu werden Maßnah-
men wie Tonnagesteuer und Lohnsteuerermäßi-
gung für Seeleute ausdrücklich von der Euro

-

päischen Kommission beihilferechtlich gebilligt. 

3. Um den Reedereistandort Deutschland zu verbes-
sern, müssen die staatlich beeinflußbaren Kosten 
für den Betrieb von Seeschiffen unter deutscher 
Flagge reduziert werden, ohne die Seeschiffahrt 
von dauerhaften Subventionen abhängig zu ma-
chen und in einen internationalen Subventions-
wettlauf einzutreten. Finanzbeiträge können an-
gesichts der notwendigen Konsolidierung des 
Bundeshaushalts nur als Überbrückungsmaßnah-
me gewährt werden. Eine Besteuerung, die die 
Besonderheiten der  Seeschiffahrt berücksichtigt, 
die Flexibilisierung bei der Schiffsbesetzung und 
die Reduzierung der Sozialkostenbelastung kön-
nen zusammenwirken, um den Schiffsbetrieb in-
ternational wettbewerbsfähig zu gestalten und da-
mit die notwendige Eigenkapitalbasis für die See-
schiffahrt zu stärken. 

Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr vom 17. Juli 1997 gemäß Beschluß des 
Deutschen Bundestages vom 26. Juni 1997- Drucksache 13/8022. 
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Die Bundesregierung wird deshalb folgende Maß-
nahmen zur 

„Förderung der Seeschiffahrt in Deutschland" 

umsetzen. 

I. 

Besteuerung 

1. Tonnagesteuer 

Das vom Deutschen Bundestag am 26. Juni 1997 ver-
abschiedete Steuerreformgesetz 1999 soll es den 
Reedereien ermöglichen, den Gewinn aus dem Be-
trieb von Handelsschiffen im internationalen Ver-
kehr, die in ein deutsches Seeschiffsregister eingetra-
gen sind, sowie den Gewinn aus den mit dem Schiffs-
betrieb unmittelbar zusammenhängenden Hilfsge-
schäften nach Pauschalsätzen je Nettotonne des 
Schiffs zu ermitteln. Die Dauer der Flaggenführung 
wird gesondert geregelt. An diese Gewinnermittlung 
ist die steuerpflichtige Reederei 10 Jahre gebunden. 
Der pauschal ermittelte Gewinn unterliegt dem allge-
mein geltenden Steuertarif. 

Mit dieser Regelung soll die Besteuerung deutscher 
Schiffahrtseinkünfte an das Niveau europäischer 
Nachbarländer angepaßt werden, in denen der über-
wiegende Teil der europäischen Handelsschiffston-
nage registriert ist. Die Tonnagesteuer verschafft den 
Reedereien langfristig Klarheit über ihre steuerliche 
Belastung und damit Planungssicherheit für Investi-
tionen. 

2. Teilweise Nichtabführung der von Seeleuten 
einzubehaltenden Lohnsteuer 

Das Steuerreformgesetz 1999 erlaubt Arbeitgebern, 
die eigene oder gecharterte Handelsschiffe betrei-
ben, 40 % von der abzuführenden Lohnsteuer der auf 
solchen Schiffen tätigen Seeleute einzubehalten. Die 
Handelsschiffe müssen in einem inländischen See-
schiffsregister eingetragen sein, die deutsche Flagge 
führen und im internationalen Seeverkehr bet rieben 
werden. 

Diese Steuervorschrift folgt Einkommensteuerrege-
lungen in einer Reihe europäischer Länder. Hiermit 
erfolgt ein teilweiser Ausgleich der Personalkosten 
der Reedereien. 

3. Unternehmensbesteuerung 1998 

Die bestehenden unternehmenssteuerlichen Rege-
lungen zugunsten der deutschen Seeschiffahrt, u. a. 
§ 34 Abs. 1, § 34 c Abs. 4 EStG, § 26 Abs. 6 KStG, § 9 
Nr. 3 GewStG, bleiben 1998 erhalten. Dabei kommen 
die herabgesetzten Höchstsätze des Steuerreformge-
setzes 1998 zur Anwendung. Die Abschaffung der 
Gewerbekapitalsteuer wurde inzwischen vom Deut-
schen Bundestag beschlossen. 

II. 

Finanzbeiträge 

Die Finanzbeiträge für die Seeschiffahrt sollen in 
angemessener Höhe als Überbrückungshilfe bis zum 

Inkrafttreten der Schiffahrtsregelungen des Steuer-
reformgesetzes 1999 (Tonnagesteuer; 40%iger Lohn-
steuereinbehalt) fortgesetzt werden. Die Verteilung 
erfolgt nach einem neuen beschäftigungsorientierten 
Fördermodell. Als Bemessungsgrundlage werden im 
Einklang mit der EU-Leitlinie die Beschäftigungs-
kosten der Seeleute zugrunde gelegt. Damit sollen 
die Reedereien von den im internationalen Vergleich 
relativ hohen Arbeitskosten teilweise entlastet und 
ein Anreiz zur Beschäftigung von deutschen bzw. 
europäischen Seeleuten auf Schiffen unter deutscher 
Flagge geschaffen werden. 

III. 

Flexibilisierung und Entbürokratisierung 

1. Schiffsbesetzung 

a) Die Grundsätze des von der IMO beschlossenen 
Internationalen Sicherheitsmanagement-Code, die 
dem Reeder die Verantwortung für den sicheren 
Schiffsbetrieb und die Einhaltung der internatio-
nalen Vorschriften unter staatlicher Aufsicht zu-
weisen, erlauben es, von der bisher vorgeschriebe-
nen Regelbesatzung abzugehen und in erster 
Linie dem Reeder die Verantwortung für die 
Schiffsbesetzung im Einzelfall zuzuweisen. Dieser 
muß je nach Schiffstyp, technischer Ausstattung 
und Fahrtgebiet der See-Berufsgenossenschaft 
einen Besetzungsvorschlag zur Genehmigung vor-
legen. Die See-Berufsgenossenschaft als vom Bun-
desministerium für Verkehr (BMV) beauftragte 
Stelle erteilt das Schiffsbesetzungszeugnis, wenn 
die maßgeblichen Kriterien wie Schiffssicherheit, 
sicherer Wachdienst, Arbeitsschutz (z. B. Ruhezei-
tenregelung), technische Ausrüstung des See-
schiffs, Befähigungszeugnisse und sprachliche 
Verständigung der Besatzung sichergestellt sind. 

Das BMV wird die Verwaltungspraxis der See-Be-
rufsgenossenschaft durch Richtlinien regeln. 

b) Die Vorschriften, wonach bestimmte Bordpositio-
nen mit Inhabern deutscher Patente besetzt wer-
den müssen, werden überprüft. Die Dienststellung 
des Kapitäns bleibt auch künftig deutschen Staats-
angehörigen mit deutschem Befähigungszeugnis 
vorbehalten. Die anderen Schiffsoffiziere können 
in einem noch abzustimmenden Umfang und im 
Einklang mit den internationalen Vorschriften 
(Internationales Übereinkommen über Mindest-
normen für die Ausbildung, Erteilung von Befähi-
gungszeugnissen und den Wachdienst der  See-
leute, EU-Richtlinien) Ausländer sein, soweit sie 
im • Besitz von international und gemeinschafts-
rechtlich anerkannten Befähigungszeugnissen 
sind. Im. Mannschaftsbereich wird der Einsatz von 
Ausländern zahlenmäßig nicht beschränkt. 

Mit Hilfe dieser Flexibilisierung soll das Ver-
waltungsverfahren vereinfacht und zugleich der 
wirtschaftliche Druck zum Ausflaggen verringert 
werden. Ein Anreiz zur Beschäftigung deutscher/ 
europäischer Seeleute soll - ähnlich wie in den 
übrigen EU-Mitgliedstaaten - über beschäfti-
gungswirksame Finanzbeiträge (1998) bzw. den 
40%igen Lohnsteuereinbehalt (ab 1999) erreicht 
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werden. Dabei geht die Bundesregierung davon 
aus, daß weitere Produktivitätsfortschritte in der 
Seeschiffahrt selbst zusätzlich zur Beschäftigungs-
sicherung beitragen werden. 

Die Bundesregierung wird die notwendigen Ände-
rungen der Schiffsbesetzungsordnung und der 
Schiffsoffiziersausbildungsordnung in Kürze vor-
schlagen. 

2. Ausbildung auf ausgeflaggten Schiffen 

Den Reedern muß die Möglichkeit geboten werden, 
Schiffsmechaniker auch auf ihren Schiffen unter 
fremden Flaggen auszubilden, wenn die deutschen 
Ausbildungsvoraussetzungen nachweislich erfüllt 
werden können. Dieser Weg muß insbesondere für 
Fälle eröffnet werden, in denen eine begonnene Aus-
bildung wegen Flaggenwechsels des Ausbildungs-
schiffes fortgesetzt werden muß. Damit würde für die 
Ausbildung von Schiffsmechanikern die gleiche 
Möglichkeit eröffnet, wie sie für Offiziersassistenten 
im Rahmen von BMV-Richtlinien und für Fachhoch-
schulpraktikanten in der Verantwortung der  Hoch-
schule heute bereits bestehen. Eine Ausdehnung der 
Ausbildungsmöglichkeiten in diesem Sinne würde 
die Ausbildungsbereitschaft der Reeder erweitern 
und damit die Anzahl der Bewerber für eine Schiffs-
offiziersausbildung auf Fachschulen oder Fachhoch-
schulen vergrößern. Damit könnte der absehbare Be-
darf an deutschem Schiffsführungsnachwuchs besser 
erfüllt und das ma ritime Know-how in Deutschland 
erhalten bleiben. 

Das Bundesministerium für Verkehr wird eine ent-
sprechende Änderung der Schiffsmechaniker-Aus-
bildungsverordnung vorlegen. 

3. Anpassung der Schiffssicherhietsvorschriften 
(Entbürokratisierung) 

Die zunehmend harmonisierte Anwendung der inter-
nationalen Vorschriften für Bau, Ausrüstung und Be-
trieb der Seeschiffe in Europa erfordert es, das deut-
sche Regelwerk ohne Sicherheitsverlust an den inter-
nationalen Standard anzugleichen und, wo immer 
möglich, auf deutsche Zusatzvorschriften zu verzich-
ten. Dies ist insbesondere in dem Maße vertretbar, in 
dem die EU für Tatbestände, die nicht im Internatio

-

nalen Schiffssicherheitsvertrag geregelt sind, eigene 
Vorschriften erläßt. 

Gleichzeitig will die Bundesregierung, ebenfalls im 
Geiste des Internationalen Sicherheitsmanagement

-

Code, die Verantwortung der Reedereien für die Or-
ganisation eines sicheren Schiffsbetriebs stärken und 

durch eine Zertifizierung von Reederei- und Bordbe-
trieb nachprüfbar machen. Alle für Schiffsbetreiber 
in Deutschland gültigen internationalen Vorschriften 
sollen an einer Stelle zusammengefaßt und an dieser 
Stelle fortgeschrieben werden, damit Reeder und Be-
hörden jederzeit einen Überblick über das gültige 
Regelwerk haben. 

Das Bundesministerium für Verkehr hat einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf vorbereitet, der z. Z. mit 
den Ressorts und Verbänden abgestimmt wird. 

IV.

 Sozialabgaben 

Reduzierung der Sozialkosten 
für ausländische Seeleute auf deutschen Schiffen 

Die Bundesregierung wird prüfen, ob deutsche Ree-
dereien von bestimmten Sozialversicherungsbeiträ-
gen für ausländische Seeleute ohne Wohnsitz und 
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland befreit werden 
können, soweit die ausländischen Seeleute die not-
wendigen Anwartschaften für Sozialleistungen nicht 
erreichen können. Dies gilt insbesondere für die 
Arbeitslosenversicherung und die Überbrückungs

-

geldversicherung (Seemannskasse der See-Berufs-
genossenschaft). Eine Freistellung von der Versiche

-

rungspflicht würde der geltenden Regelung für die 
Rentenversicherung entsprechen, nach der auslän-
dische Seeleute mit Wohnsitz und gewöhnlichem 
Aufenthalt im Ausland auf Antrag von der Renten-
versicherung befreit werden. Eine, Ausdehnung die-
ser Befreiungsmöglichkeit auf die genannten Versi-
cherungsarten könnte den Personalkostenaufwand 
deutscher Reedereien erheblich verringern, da diese 
bei Nettolohnvereinbarungen den Arbeitgeber- und 
den Arbeitnehmeranteil dieser Versicherungen zu 
tragen haben. 

V. 

Entschließungen des Deutschen Bundestages 
(Ausschuß für Verkehr) und des Bundesrates 

Die Bundesregierung berücksichtigt mit dem Kon-
zept „Förderung der Seeschiffahrt in Deutschland" 
zugleich die Entschließung des Ausschusses für Ver-
kehr des Deutschen Bundestages vom 4. Juni 1997 
zum Steuerreformgesetz 1999 sowie die Entschlie-
ßung des Bundesrates zur Neugestaltung der deut-
schen Schiffahrtspolitik und zur Sicherung der deut-
schen Handelsflotte und des Reedereistandortes 
Deutschland vom 6. Juni 1997. 



Drucksache 13/8298 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

Aktuelle Zahlen 


